
 

 
 

Anmeldung 
zum 

Verein Kärntner Wirtshauskultur 
Europaplatz 1 

9020 Klagenfurt 
www.wirtshaus.com 

 

 
 
 
 

Name und Anschrift des Betriebes, bitte Stempel verwenden 

   
 ja nein 
Ja, ich möchte Mitglied beim Verein Kärntner Wirtshauskultur werden �  
Das Speisenangebot beinhaltet überwiegend das Bekenntnis zur 
traditionellen. Kärntner bzw österreichischen Küche, mit vornehmlich 
Produkten aus Kärnten bzw. Österreich 

� � 

Das Speisenangebot besteht aus mindestens fünf typisch Kärntner 
Gerichten 

� � 

Diese sind: 
 

  

Das Getränkeangebot beinhaltet auch mindestens zwei „Kärntner Getränke“  
zB. Most, Kärntner Wein, Fruchtsäfte aus Kärnten, Kärntner Spirituosen, 
Kärntner Mineralwasser 

� � 

Verarbeiten Sie eigene landwirtschaftliche Produkte? � � 
Welche?   
Verarbeiten Sie regionale Produkte aus ihrer Umgebung? � � 
Welche?   
Der Betrieb hat für den Gast ein ansprechendes Erscheinungsbild  � � 
In den Gasträumen wird auf Tradition und Kärntner Kultur geachtet 
(Einrichtung, Dekoration, Tischschmuck) 

� � 

Die gemeinsamen Werbemittel des Vereins werden für den Gast gut  
sichtbar eingesetzt, an den div. Aktionen wird teilgenommen 

� � 

Bekenntnis zur Aufrechterhaltung der Kärntner Wirtshauskultur sowie zur 
aktiven Teilnahme am Vereinsleben 

� � 

Mit dem Jahresbeitrag von € 360.- + 20 % Ust. bin ich einverstanden � � 
Die Mitglieds-Tafel der Kärntner Wirtshauskultur wird an gut sichtbarer 
Stelle beim Haupteingang des Hauses angebracht. Das Logo der Kärntner 
Wirtshauskultur wird in der Speisekarte dargestellt. Eine Verlinkung von der 
Betriebshomepage wird auf die Homepage der Kärntner Wirtshauskultur 
www.wirtshaus.com   gesetzt 

� � 

Zahlungsmöglichkeiten:   � Bankomat    � Visa          � Master   
Sprachen:                        � Italienisch    � Englisch    � Slowenisch        
Von welcher Brauerei werden Sie beliefert?     
Gastgewerbeberechtigung ist vorhanden � � 
Wichtig: Ausgeschlossen von einer Mitgliedschaft im Verein sind System-
Gastronomie, Fast-Food-Lokale, kulturfremde Spezialitätenlokale und  
Self-Service Restaurants 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

�   DER JAUS’NWIRT: 

Dieser Typ Wirtshaus besitzt seinen Charme in der Einfachheit und Originalität. Geboten 

werden Produkte (zumeist) aus der eigenen Landwirtschaft, welche zu köstlichen kalten 

Gerichten veredelt werden. Die „Kärntner Brett’l Jausn“ und der „Hausgebrannte“ sind die 

Markenzeichen, für gelebte Wirtshauskultur in authentischer Atmosphäre am Land. Als 

Unterscheid zur Buschenschank, werden warme Aufgussgetränke, gepflegte Weine und Bier 

vom Fass angeboten. 

 

 

�   DAS AUSFLUGSWIRTSHAUS: 

Dieser Typ Wirtshaus erhält seinen Charakter durch den Wunsch des Gastes, ein Ausflugsziel 

mit einer Einkehr in ein Wirtshaus zu verbinden. Sich vor oder nach einem Spaziergang, 

einem Kultur- oder Naturerlebnis zu stärken und den Durst zu löschen.  

Die Lage, Atmosphäre und der Stil des Hauses, stehen vor dem kulinarischen Genuss. Die 

kalten und warmen Kärntner Schmankerln, lassen den Gast selbst in Stoßzeiten nicht zu lange 

warten. 

 

 

�   DAS DORF- UND STADTWIRTSHAUS: 

Wie die Kirche und die Schule im Ort zählt auch das Wirtshaus zu den Grundfesten des 

dörflichen Lebens. Der Stammtisch als Anlaufstelle für Freunde, Neuigkeiten und Nöte der 

Bewohner zählt ebenso zu den fixen Einrichtungen, wie  der Hausball oder Taufen, 

Hochzeiten und sonstige Feiern. Die Küche ist auf unterschiedliche Anlässe, Gelüste und 

Brieftaschen abgestimmt. Die gleich bleibende kulinarische Qualität und Sorgfalt, seine 

Tradition und Atmosphäre geben dem Haus seine Ausstrahlung und machen es zum festen 

Bestandteil der heimischen Bevölkerung. 

 

 

�   DAS FEINSCHMECKERWIRTSHAUS: 

Hohe Anforderungen an Qualität ihre Küche stellen jene Wirtsleute, die sich der gehobenen 

Kärntner Esskultur verschrieben haben. Nicht nur die lukullische Begegnung an sich wird mit 

besonderen Maßstäben gemessen. Atmosphäre und Ambiente des Hauses, die Tisch- und 

Glaskultur sowie ein exzellentes Service tragen dazu bei, den Besuch beim 

„Feinschmeckerwirt“ zum Genuss für alle Sinne zu gestalten. Das Angebot und die Stimmung 

von sämtlichen Komponenten der Gastlichkeit in überdurchschnittlicher Qualität, tragen zu 

einem herausragenden Erlebnis bei. 

 

 

Zuordnung Ihres Betriebes 
(max. 1 Zuordnung möglich) 



 

 
 
 

Betriebs-Stammdaten 

Firmenname:   

Alias (vulgo) oder 
Kurzbezeichnung:  

 

Adresse:   

PLZ:  

Ort:   

Bezirk   

Telefon:   

Telefax:  

e-mail:  

homepage: www. 

UID  

Firmenbuchnummer:  

  

Personendaten: 

Vorname:  

Nachname:  

Funktion:  

Telefon persönlich:  

Email:  

  

Allgemeines: 

Art des Betriebes:  � Stadtbetrieb   � Landgasthaus  � Hotel-Restaurant       
� Sonstiges 

Küchenchef:  

Öffnungszeiten: Tag / Zeit: 

Warme Küche: von:                                    bis: 

Betriebsurlaub:  

Ruhetag:  

Sitzplätze: Innen:                                  Außen:                

Gästezimmer: DZ:                                      EZ: 

Betten gesamt:  

Anzahl der Mitarbeiter:  

Mitgliedschaft bei: � Kulinarisches Erbe          � GenussWirt          � BÖG     
� sonstige:  

 

Mitglieder-Stammdaten 
 



Vereinbarung 
 

zwischen dem 
Verein Kärntner Wirtshauskultur, 

Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt (ZVR 770404835) 
und 

 
 
 
 

Name und Anschrift des Betriebes, bitte Stempel verwenden 

 
Der Verein Kärntner Wirtshauskultur bezweckt die Erhaltung und Förderung der Wirtshäuser 
als örtliches und regionales Gesellschafts- und Kommunikationszentrum und als festen 
Bestandteil des Kärntner Kulturgutes, sowie die zeitgemäße Präsentation traditioneller 
Kärntner Speise- und Getränkekultur. 
 

Mitglieder des Vereines können alle natürlichen Personen, Personen- und eingetragene 
Erwerbsgesellschaften oder juristische Personen (z.B. Kapitalgesellschaften) sein, die 
Inhaber oder Pächter eines gastgewerblichen Betriebes im Sinne des Punkt 4 Abs 2 der 
Statuten sind.  
 

Der freiwillige Austritt kann nur zum 31. Dezember jeden Jahres erfolgen. Er muss dem 
Vorstand mindestens einen Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige 
verspätet, so ist er erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. 
Jede Kündigung hat mittels eingeschriebenen Briefes an die zuletzt bekannt gegebene 
Adresse des Vereins zu erfolgen. 
Die Mitgliedstafel ist nach Austritt umgehend auf Kosten des Betriebes an den Verein zu 
retournieren. 

 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften zu 
fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines 
Abbruch erleiden könnte.  
 

Der Mitgliedsbetrieb erteilt die jederzeit schriftlich widerrufbare Zustimmung, dass 
bei aufrechter Mitgliedschaft  die allgemeinen Daten des Vereinsmitgliedes wie:  
Lokalname, Name des Betreibers, Anschrift, Telefonnummer, Öffnungszeiten, E-Mailadresse 
und Homepage, zum Zweck der Transparenz und Information in einem Wirteführer odgl. und 
auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden können. 
 

Eine Rechtsnachfolge, auch eine solche kraft Gesetzes, ist für die Rechte und 
Pflichten aus dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Es gelten die Statuten des Vereines. 
 

Die Mitgliedschaft wird auf unbestimmte Zeit vereinbart. Der Jahresbeitrag beträgt aktuell 
€ 360.- + Ust. und wird von der Generalversammlung festgelegt. 
 
 
 
 
    
Ort, Datum         Betrieb   (Stempel, Unterschrift) 
 
 
 
 
Klagenfurt,     
Datum            Verein Kärntner Wirtshauskultur 

  (Stempel, Unterschrift) 


